
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-005/2011 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: III Fachbereich: 41 Termin der Tagung: 25.05.2011 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 19.04.2011  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen 17.05.2011  Hauptausschuss 18.05.2011 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 12.05.2011  Stadtverordnetenversammlung 25.05.2011 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten 04.05.2011 
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 05.05.2011  Information an AG Stadteile       
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
 
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus  

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

Die bisherige Satzung für die Stadt- und Regionalbibliothek wurde am 26.05.2004 
beschlossen. Dies liegt vor der Beschlussfassung der ersten wirksamen Hauptsatzung am 
29.09. 2004. Um Satzungssicherheit für die Benutzung der Bibliothek und die Entgeltordnung 
zu gewährleisten, soll die erneute Beschlussfassung erfolgen. 
Weiterhin soll nach Abstimmungen innerhalb der Stadtverwaltung (SB Recht, RPA) der 
Zugang zur öffentlichen Einrichtung Stadt- und Regionalbibliothek öffentlich-rechtlich 
belassen werden, das Benutzungsverhältnis und die Zahlung von Entgelten privatrechtlich 
geregelt werden. 
Die bisherigen Gebühren für die Nutzung der Stadt- und Regionalbibliothek gelten seit dem 
01.01.2002. 
Im Beschluss zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 vom 30.06.2010 
wurde auch grundsätzlich die Überprüfung und Anpassung der Entgelte der 
Kultureinrichtungen (Punkt 12) mitbeschlossen. 
 
Die Mehreinnahmen dienen der Verbesserung des Teilergebnisses im Produkt Stadt- und 
Regionalbibliothek. 
Neben der differenzierten Erhöhung der Entgelte werden unter Berücksichtigung des 
Wegfalls des Cottbus-Passes die Ermäßigungsregelungen ergänzt, u. a. die Bezieher von 
Wohngeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: Produkt 027 272 010/Sachkonto 4321040 
Erträge: 16.000,00 € (2011), 34.000,00 € (2012), 43.000,00 € (2013) 
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt 027 272 010/Sachkonto 6321040 
Einzahlungen: 16.000,00 € (2011), 34.000,00 € (2012), 43.000,00 € (2013) 
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

3. Folgekosten: 

 
 


